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Die Finanzkrise und der damit verbun-
dene Konjunktureinbruch bescheren vielen
Unternehmen in Rumänien rote Zahlen.
Durch Konsumflaute, dramatische Einbu-
ßen bei der Bewertung von Immobilien
und wegbrechende Absatzmärkte weisen
selbst bis zur Krise vollkommen gesunde
Unternehmen plötzlich eine Überschuldung
auf oder sind zahlungsunfähig. Nachfol-
gend werden die gesetzlichen Definitionen
und die nach rumänischem Recht zu tref-
fenden Maßnahmen bei Überschuldung
und Zahlungsunfähigkeit dargestellt. Fer-

ner weisen wir auf die wichtigsten Aspekte
der Geschäftsführerhaftung hin, die gerade
bei Unternehmen in der Krise eine beson-
dere praktische Relevanz haben.

Überschuldung – Auflösung oder Ka-
pitalherabsetzung

Juristische Personen gelten nach rumä-
nischem Recht als überschuldet, wenn das
Gesellschaftsvermögen aufgezehrt ist. Sinkt
das Gesellschaftsvermögen (gesamte Akti-
va abzüglich Verbindlichkeiten) auf weni-
ger als 50% des eingetragen Stammkapi-
tals, hat eine außerordentliche Gesellschaf-
terversammlung die Auflösung der Gesell-
schaft zu beschließen. Sofern kein Auflö-
sungsbeschluss getroffen wird, ist die Ge-
sellschaft verpflichtet, spätestens bis zum
Abschluss des folgenden Geschäftsjahres ei-
ne Anpassung des Stammkapitals vorzu-
nehmen. Geschieht auch dies nicht, kann je-
de interessierte Person vor Gericht die Auf-
lösung der Gesellschaft beantragen. Anders
als im deutschen Recht stellt die Überschul-
dung keinen Insolvenzgrund dar.

Zahlungsunfähigkeit - Insolvenzgrund
Einziger Insolvenzgrund nach rumäni-

schem Recht ist die Zahlungsunfähigkeit.
Diese liegt u. a. vor, wenn die Gesellschaft
Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als
10.000 RON mangels Liquidität binnen 30
Tagen nach deren Fälligkeit nicht bezahlt.
Beim Vorliegen von Zahlungsunfähigkeit
besteht für den Geschäftsführer die Pflicht,
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spätestens innerhalb von 30 Tagen die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens zu bean-
tragen.

Geschäftsführerhaftung – heißes Eisen
bei Insolvenz

Das rumänische Insolvenzgesetz ent-
hält eine ganze Reihe von teilweise sehr
weitreichenden Vorschriften über die zivil-
rechtliche Haftung der Geschäftsführer im
Falle der Insolvenz des Unternehmens. In-
solvenzverwalter nehmen die Geschäfts-
führer häufig in Regress, weil sie in der Re-
gel als Honorar einen Prozentsatz von dem
Betrag erhalten, um den sie die Insolvenz-
masse der Gesellschaft mehren. Die zivil-
rechtliche Haftung des Geschäftsführers
tritt bereits dann ein, wenn die Buchhal-
tung nicht gesetzmäßig geführt wurde.
Hierbei kann sich ein Geschäftsführer
nicht mit der Behauptung exkulpieren,
dass er eine Buchhaltungsgesellschaft be-
auftragt hat. Wirksamen Schutz kann er in
diesem Fall nur durch die Beauftragung ei-
nes unabhängigen Wirtschaftsprüfers er-
langen, der periodisch die Buchführung der
Gesellschaft überprüft und die entsprechen-
den Unzulänglichkeiten rechtzeitig fest-
stellt. Einige weitere wichtige Haftungs-
gründe sind:

• Bevorzugung bestimmter Gläubiger
vor Zahlungsunfähigkeit

• Durchführung von Geschäften im
Namen der Gesellschaft für eigene Zwecke

• Fortführung von Zahlungsunfähig-
keit hervorrufenden Tätigkeiten

• Nutzung von Vermögenswerten oder
Krediten der Gesellschaft für eigene Zwecke

Mehrere Geschäftsführer haften grund-
sätzlich gesamtschuldnerisch. Die vorge-
nannte zivilrechtliche Haftung schließt
strafrechtliche Konsequenzen (z.B. wegen
Insolvenzverschleppung) nicht aus. Der Ge-
schäftsführer einer Gesellschaft in der Krise
sollte sich bereits zu Beginn der Tätigkeit
rechtlich genau beraten lassen, die Beach-
tung seiner Pflichten dokumentieren und
von unabhängiger Seite Überprüfungen vor-
nehmen lassen. Andernfalls drohen straf-
rechtliche Konsequenzen und finanzielle
Gefahren durch eigene Haftung. Diese Ge-
schäftsführer-Haftung kann auch nicht
durch die Beendigung des Amtes als Ge-
schäftsführer oder den Verkauf der GmbH
vermieden werden.
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